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* 1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

• Angaben zum Produkt

• Handelsname: Clear Aqua Winterfit

• Artikelnummer: 0702
• Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

Wasseraufbereitung
Hauptgruppe 1: Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte
Produktart 2: Desinfektionsmittel für den Privatbereich und den Bereich des öffentlichen Gesundheitswesen sowie andere
Biozid-Produkte

• Hersteller/Lieferant:
Weinmann GmbH - Wolfslaufstr. 2 - 63768 Hösbach
Tel: +49 60 21 - 45491-0  / Fax: -29
E-Mail: info@trend-pool.de / www.trend-pool.de

• Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
• Notfallauskunft: +49 6021 45491-0

* 2 Mögliche Gefahren

• Gefahrenbezeichnung:

?@A?@D C Ätzend
N Umweltgefährlich

• Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für
Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.
R 34 Verursacht Verätzungen.
R 50 Sehr giftig für Wasserorganismen.

• Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch
Firmenangaben.

• GHS-Kennzeichnungselemente

~ Gefahr

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
• Prävention:

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
• Reaktion:

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
• Lagerung:

P405 Unter Verschluss aufbewahren.
• Entsorgung:

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

* 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

• Chemische Charakterisierung
• Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

                                                                                                                                                                                                     • Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6

Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, Chloride

?@A C, ?@G Xn, ?@D N; R 21/22-34-50

Gefahr: ~ 3.2/1B
Achtung: ~ 4.1.A/1; ~ 3.1.O/4, 3.1.D/4

10-25%

(Fortsetzung auf Seite 2)
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• Zusätzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.
Der Wirkstoff wurde im Rahmen der Umsetzung der Biozidrichtline 98/8/EG unter "Quaternäre Ammoniumverbindungen,
Benzyl-C12-C16- alkyldimethyl, chloride" (CAS-Nr. 68424-85-1) notifiziert und wurde auch unter der CAS-Nr. 68424-85-1 im
Rahmen der Umsetzung der ChemBiozidMeldeV bei der BAuA registriert.

* 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

• Allgemeine Hinweise:
Selbstschutz des Ersthelfers.
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

• Nach Einatmen: Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr; ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
• Nach Hautkontakt:

Sofort mit Polyethylenglykol 400 abwaschen.
Sofort Arzt hinzuziehen.

• Nach Augenkontakt:
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
Sofort Arzt hinzuziehen.

• Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
Eine erbrechende, auf dem Rücken liegende Person auf die Seite wenden.

• Hinweise für den Arzt: Eine mögliche Schädigung der Magenschleimhaut kann eine Magenspülung kontraindizieren.
• Folgende Symptome können auftreten: Verätzung des oberen gastrointestinalen Traktes.
• Gefahren

Gefahr der Magenperforation.
Bei Verschlucken oder Erbrechen besteht die Gefahr des Eindringens in die Lunge (Aspiration).

• Behandlung
Bei Verschlucken Magenspülung unter Zusatz von Aktivkohle.
Augen mit physiologischer Kochsalzlösung spülen. Schmerzbekämpfung mit Chibro-Kerakain-
Tropfen.

* 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

• Geeignete Löschmittel:
Wassersprühstrahl
Löschpulver
Schaum
Kohlendioxid

• Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl
• Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.
Stickoxide (NOx)
Chlorwasserstoff (HCl)
Kohlenmonoxid (CO)

• Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
• Weitere Angaben Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

* 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

• Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

• Umweltschutzmaßnahmen:
Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

• Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Für ausreichende Lüftung sorgen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Unfallstelle sorgfältig säubern; geeignet sind:
warmes Wasser und Reinigungsmittel.

* 7 Handhabung und Lagerung

• Handhabung:
• Hinweise zum sicheren Umgang: Verschütten oder Versprühen in geschlossenen Räumen vermeiden.
• Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

• Lagerung:
• Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Nur im Originalgebinde aufbewahren.
Eindringen in den Boden sicher verhindern.

• Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.
• Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten.
Sollte das Produkt aufgrund niedriger Temperaturen auskristallisieren, so kann dies durch mäßiges
Erwärmen rückgängig gemacht werden. Die Wirksamkeit wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Minimale Lagertemperatur 10 °C.

• Lagerklasse: LGK 8 B: Nichtbrennbare ätzende Stoffe
• Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

* 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

• Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

• Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

• Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

• Persönliche Schutzausrüstung:
• Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

• Atemschutz: Nicht erforderlich.
• Handschutz:

S̀ Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / das
Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

• Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen
abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt,
ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft
werden.

• Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

• Für den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Nitrilkautschuk
Dicke: 0,35 mm; Durchbruchzeit: > 240 min; Material NBR
Die Zeitangabe ist ein Richtwert aus der Messung bei 22 °C und dauerhaftem Kontakt. Erhöhte
Temperaturen durch erwärmte Substanzen, Körperwärme, etc. und eine Verminderung der
Schichtdicke durch Dehnung können zu einer Verringerung der Durchbruchzeit führen.

• Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen:
Handschuhe aus dickem Stoff
Handschuhe aus Leder

(Fortsetzung auf Seite 4)
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• Augenschutz:
Gesichtsschutz

R̀ Dichtschließende Schutzbrille

• Körperschutz:
Arbeitsschutzkleidung
Schürze
Vollkommener Kopf-, Gesichts- und Nackenschutz

* 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

• Allgemeine Angaben

Form: Flüssig
Farbe: Blau
Geruch: Mild

• Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: 100°C

• Flammpunkt: Nicht anwendbar.

• Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

• Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

• Dampfdruck bei 20°C: 23 hPa

• Dichte bei 20°C: 0,99 g/cm³

• Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollständig mischbar.

• Lösemittelgehalt:
Organische Lösemittel: 0,0 %
VOC (EU)   0,00 %
VOCV (CH)   0,00 %

* 10 Stabilität und Reaktivität

• Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
Vor Temperaturen >120 °C schützen.

• Zu vermeidende Stoffe:
Oxidationsmittel
Anionische Substanzen

• Gefährliche Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
• Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

* 11 Toxikologische Angaben

• Akute Toxizität:
                                                                                                                                                                                                     • Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

63449-41-2 Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, Chloride

Oral LD50 795 mg/kg (rat)

Dermal LD50 1560 mg/kg (rat)
• Primäre Reizwirkung:
• an der Haut: Ätzende Wirkung auf Haut und Schleimhäute.
• am Auge: Starke Ätzwirkung.
• Sensibilisierung: Bei längerer Exposition ist eine sensibilisierende Wirkung durch Hautkontakt möglich.
• Subakute bis chronische Toxizität: Nicht mutagen (OECD 471/EPA 84-4).

(Fortsetzung auf Seite 5)
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• Zusätzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in
der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:
Ätzend
Bei Verschlucken starke Ätzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre und des
Magens.

* 12 Umweltspezifische Angaben

• Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):
Die im Produkt enthaltenen waschaktiven Substanzen entsprechen dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch-
und Reinigungsmitteln und sind biologisch abbaubar.
aus dem Wasser gut eliminierbar
leicht biologisch abbaubar

• Verhalten in Umweltkompartimenten:
• Mobilität und Bioakkumulationspotential:

Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.
• Ökotoxische Wirkungen:

                                                                                                                                                                                                     • Aquatische Toxizität:

63449-41-2 Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, Chloride

EC50 0,03 mg/l (Scenedesmus capricornutum)

0,015 mg/l (daphnia)

LC50 0,85 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
• Verhalten in Kläranlagen:
• Testart              Wirkkonzentration   Methode      Bewertung EC10                4 mg/l   (Belebtschlammorganismen)
• Weitere ökologische Hinweise:
• Enthält rezepturgemäß folgende Schwermetalle und Verbindungen der EG-Richtlinie Nr. 76/464 EWG: keine.
• Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Darf nicht unverdünnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

* 13 Hinweise zur Entsorgung

• Produkt:
• Empfehlung:

Muß unter Beachtung der Sonderabfal lvorschr i f ten nach Vorbehandlung einer hierfür zugelassenen
Sonderabfallverbrennungsanlage zugeführt werden.

• Ungereinigte Verpackungen:
• Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer
Wiederverwertung zugeführt werden.

• Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

* 14 Angaben zum Transport

• Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):

daco}d́
• ADR/RID-GGVS/E Klasse: 8 Ätzende Stoffe
• Kemler-Zahl: 80
• UN-Nummer: 1760
• Verpackungsgruppe: III
• Gefahrzettel: 8 
• Besondere Kennzeichnung: Symbol (Fisch und Baum)
• Bezeichnung des Gutes: 1760 ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF,  N .A . G.  (Benzododec in i umch lor i d ,

Miristalkoniumchlorid)
(Fortsetzung auf Seite 6)
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• Begrenzte Menge (LQ) LQ7
• Beförderungskategorie 3 
• Tunnelbeschränkungscode E 

• Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

daco}
• IMDG/GGVSee-Klasse: 8 
• UN-Nummer: 1760
• Label 8 
• Verpackungsgruppe: III
• EMS-Nummer: F-A,S-B
• Marine pollutant: Nein
• Richtiger technischer Name: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (benzododecinium chloride, miristalkonium chloride)

• Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

daco}
• ICAO/IATA-Klasse: 8 
• UN/ID-Nummer: 1760
• Label 8 
• Verpackungsgruppe: III
• Richtiger technischer Name: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (benzododecinium chloride, miristalkonium chloride)
• UN "Model Regulation": UN1760, ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, 8, III

* 15 Angaben zu Rechtsvorschriften

• Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

• Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

?@A?@D C Ätzend
N Umweltgefährlich

• Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, Chloride

• R-Sätze:
34 Verursacht Verätzungen.
50 Sehr giftig für Wasserorganismen.

• S-Sätze:
1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife
36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
56 Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
                                                                                                                                                                                                     • Bezeichnung und Konzentration der bioziden Inhaltsstoffe gemäß Art. 20 der Richtlinie 98/8/EG:

68424-85-1 Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-C16- alkyldimethyl, chloride: 200 mg/g

• Nationale Vorschriften:

• Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.
Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten.

• Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

• Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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• Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
TRGS 907. Das Produkt enthält folgenden Stoff, bei dem nach gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnis
von einer sensibilisierenden Wirkung durch Hautkontakt auszugehen ist und der in Anhang
I der RL 67/548/EWG noch nicht mit dem R 43 eingestuft ist (TRGS: Technische Regeln für
Gefahrstoffe)
Benzalkoniumchlorid (Synonym: N-Alkyl-N-benzyl-N,N-dimethylammoniumchlorid)
Die TRGS 907 schlägt die Einstufung mit dem R 43 vor.

* 16 Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

• Relevante R-Sätze
21/22 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.
34 Verursacht Verätzungen.
50 Sehr giftig für Wasserorganismen.

• Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Umweltschutz
• Abkürzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

• Quellen keine
• * Daten gegenüber der Vorversion geändert   
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